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Beschlussprotokoll öffentlich 
über die Sitzung Betriebsausschuss Abfallwirtschaftbetrieb der Stadt Köln in der 
Wahlperiode 2009/2014 am Donnerstag, dem 07.03.2013, 17:26 Uhr bis 17:42 Uhr, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121) 

I. Öffentlicher Teil 

4 Anträge gem. § 3 der Geschäftsordnung 
 
Keine. 

5 Allgemeine Beschlussvorlagen 

5.1 Pilotversuch zur Sammlung von Alttextilien 
0036/2013 

Von der Verwaltung zurückgezogen. 

5.2 Wirtschaftsplan 2013 für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfall-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
0459/2013 

Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln empfiehlt dem Rat, wie 
folgt zu beschließen: 
Der Rat stellt gemäß § 4 I b) der Betriebssatzung der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln i.V.m. § 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) den Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2013 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest.  
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Die Betriebsleitung wird ermächtigt zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassen-
kredite bis zum Höchstbetrag von 50,0 Mio. € in Anspruch zu nehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich zugestimmt gegen die FDP-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion pro 
Köln. 

7 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 3 Absatz 4 
Satz 2 der Betriebssatzung der Stadt Köln für den Abfallwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Köln 

7.1 Einführung einer Wertstofftonne 
0337/2013 

Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln genehmigt folgende 
Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Abs. 2 Satz 2 GO NW: 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Betreibern der Dualen Systeme (Ausschrei-
bungsführer DSD AG) nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung die Einführung 
einer einheitlichen Wertstofftonne ab dem 1.1.2014 zu vereinbaren. Die Organisati-
onsverantwortung (Vergabe und Durchführung der Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung) für den kommunalen Anteil muss bei der Stadt liegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich zugestimmt gegen die CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion. 
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